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AUS DER GEMEINDE

Nutzen Sie die Möglichkeit eines Bankein-
zuges für Gemeindeabgaben
Die Bezahlung per Bankeinzug ist für Sie 
sicher und bequem, denn wir buchen den 
Rechnungsbetrag für die Gemeindeab-
gaben von Ihrem Bankkonto ab und Sie 
brauchen sich um die Begleichung Ihrer 
Rechnungen nicht mehr zu kümmern. 
 

Vorteile Bankeinzug:
•	 Eine Einzugsermächtigung spart Ih-

nen Kosten.
•	 Die Beträge werden zeitgerecht von 

Ihrem Konto abgebucht - sie brau-
chen sich nicht um Fälligkeitstermi-
ne kümmern.

•	 Betragsänderungen werden sofort 
berücksichtigt. 

Füllen Sie das Formular aus und geben 
Sie es im Gemeindeamt Krottendorf-
Gaisfeld ab.

Ermächtigung zum Einzug von Abgaben durch Lastschriften
Hiermit	ermächtige(n)	ich/wir	die	Gemeinde	Krottendorf-Gaisfeld	widerruflich	die	von	mir/uns	zu	entrichtenden	Abgaben	bei	Fäl-
ligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Damit	ist	auch	meine/unsere	kontoführende	Bank	ermächtigt,	die	Lastschriften	einzulösen,	wobei	für	diese	keine	Verpflichtung	zur	
Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist.

Ich/Wir	habe(n)	das	Recht,	innerhalb	von	56	Kalendertagen	ab	Abbuchungstag	ohne	Angabe	von	Gründen	die	Rückbuchung	bei	
meiner/unserer Bank zu veranlassen.

Familienname Vorname Firma

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Name der Bank IBAN BIC

Ort, Datum Unterschrift/en des/der Kontozeichnungsberechtigten

Für eventuelle Rückfragen: E-Mail
Telefonnummer (tagsüber)

Die ausgefüllte Einzugsermächtigung für Lastschriften senden Sie uns bitte per Fax, per Post oder unterfertigt & eingescannt 
per E-Mail. Sie können die Einzugsermächtigung natürlich auch persönlich im Gemeindeamt Krottendorf-Gaisfeld abgeben. Eine 
Information Ihrer kontoführenden Bank ist nicht notwendig.


